Gemeinde XX/ Bezirk XX
Gemeinderat/ Bezirksrat
[Adresse]




	EINSCHREIBEN
	[Name und Adresse des 
	Grundeigentümers]



	Ort und Datum


V E R F Ü G U N G
Baupflicht bei Einzonung


Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau

Sachverhalt: 
1. [Kurze Darlegung der Ausgangslage und der Nutzungsplanung, welche die Baupflicht auslöst]. Das Grundstück KTN Nr. XXX lag bisher in der XXX-Zone und wird mit dieser Änderung der Nutzungsplanung neu der XXX-Zone zugewiesen.
2. Am [Datum] hat die Gemeindeversammlung/ Bezirksgemeinde den Entwurf der revidierten Nutzungsplanung beschlossen. Mit Beschluss vom [Datum] hat der Regierungsrat die Nutzungsplanung genehmigt. Der Genehmigungsentscheid ist am [Datum] in Rechtskraft erwachsen.
3. Mit Schreiben vom [Datum] hat die Gemeinde/ der Bezirk XXX dem Grundeigentümer das rechtliche Gehör zur beabsichtigten Ansetzung einer Frist zur zonengemässen Überbauung des Grundstücks KTN Nr. XXX gewährt. Dem Grundeigentümer wurde eine Frist angesetzt, sich dazu zu äussern. [Der Grundeigentümer hat keine Stellungnahme eingereicht / Von dieser Möglichkeit wurde mit Stellungnahme vom [Datum] Gebrauch gemacht. Der Grundeigentümer führte im Wesentlichen aus, dass ………...]
Erwägungen:
1. Gemäss § 36b Abs. 1 des Planungs- und Baugesetzes (SRSZ 400.100, PBG) kann der Gemeinderat/ Bezirksrat im Rahmen einer Revision des Zonenplans, wenn es das öffentliche Interesse rechtfertigt, den Grundeigentümern eine Frist von zwölf Jahren für die Überbauung eines baulich nicht genutzten Grundstücks setzen.
2. Das Grundstück KTN Nr. XXX wurde durch die Zuweisung von der XXX-Zone in die XXX-Zone mit der Änderung der Nutzungsplanung neu eingezont. Auf dem Grundstück befindet sich noch keine Baute. [Voraussetzung des öffentlichen Interesses an einer Überbauung des betreffenden Grundstücks hier begründen und ausführen][footnoteRef:1]. [1:  bspw. Ziel Baulandmobilisierung, Vermeiden von Baulandhortungen, Mangel an überbautem Land/ hohe Nachfragen, etc.] 

3. Die Frist für zur zonengemässen Überbauung des Grundstücks wird gemäss § 36b Abs. 1 PBG auf zwölf Jahre ab Rechtskraft dieser Verfügung gelegt. Die Frist steht still, wenn sich der Baubeginn aus Gründen, welche die Bauherrschaft nicht zu vertreten hat, verzögert (§ 36b Abs. 2 PBG).
4. Gemäss § 36b Abs. 3 PBG sind Baupflichten im Grundbuch einzutragen. Der Gemeinderat/ Bezirksrat wird die Baupflicht deshalb nach Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Verfügung auf seine Kosten beim örtlich zuständigen Grundbuchamt anmerken lassen.

Aus diesen Gründen wird 
verfügt:

1. Die Frist zur zonengemässen Überbauung des in der Gemeinde/ im Bezirk XXX liegenden Grundstücks KTN Nr. XXX wird auf zwölf Jahre ab Rechtskraft dieser Verfügung festgelegt.
2. Das Grundbuchamt XXX wird beauftragt, diese Baupflicht im Grundbuch anzumerken.
3. Es werden keine Kosten erhoben.
4. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungsrat des Kantons Schwyz Beschwerde geführt werden.



Zu eröffnen:
· dem Grundeigentümer (per Einschreiben)

Mitteilung nach Rechtskraft (inklusive Rechtskraftbescheinigung) an:
· das Grundbuchamt XXX/Adresse
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